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Ich muss da auch dringend nachrechnen, habe meine feste Stelle mit 27 angetreten und war
seitdem 1 Jahr in Elternzeit. Es müsste sich also dementsprechend für mich rechnen, oder?

Aber du könntest dich doch gar nicht umgruppieren lassen, da du später verbeamtet worden
bist, oder?

1
https://www.lehrerforen.de/thread/43197-neufestsetzung-der-erfahrungsstufen-auf-antrag-
nrw/?postID=395534#post395534

https://www.lehrerforen.de/thread/43197-neufestsetzung-der-erfahrungsstufen-auf-antrag-nrw/?postID=395534#post395534
https://www.lehrerforen.de/thread/43197-neufestsetzung-der-erfahrungsstufen-auf-antrag-nrw/?postID=395534#post395534

